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Informationsfoliensatz zum NKF.

Stand: Februat 2005

Kontakt:: NKF-Netzwerk NRW

c/o Mummert Consulting AG
Borries Hauke – Consultant
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
D-22085 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 / 2 27 03 - 7365
Fax: +49 (0) 40 / 2 27 03 - 3365
E-Mail: borries.hauke@mummert.de

Erläuterungen:

Dieses Symbol in der linken oberen 
Ecke der Folien führt Sie durch einen 
ca. 1,5 stündigen Vortrag.

Dieses Symbol in der linken oberen 
Ecke der Folien bedeutet eine 
Vertiefung der Inhalte.

Dieses Symbol in der linken oberen 
Ecke der Folien weist auf Beispiele 
hin.

Die in diesem Dokument dargestellten Informationen und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Rechte bleiben vorbehalten. Jegliche 
Wiedergabe, Vervielfältigung und/ oder Nutzung, ganz oder teilweise der Texte oder Bilder ist - ungeachtet der zum Einsatz kommenden 
Vorgehensweise - ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Projektteams Doppik c/o Innenministerium NRW unzulässig und rechtswidrig.
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Johann Wolfgang von 
Goethe aus ‚Wilhelm 
Meisters Lehrjahre‘

„Welche Vorteile gewährt die 

doppelte Buchhaltung dem 

Kaufmanne! Es ist eine der schönsten 

Erfindungen des menschlichen 

Geistes, und ein jeder gute Haushalter 

sollte sie in seiner Wirtschaft 

einführen.“
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Gesamtübersicht.

Kapitel 1: Die Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts in 
Nordrhein-Westfalen

Kapitel 2: Weitere Reformprojekte zum 
doppischen Rechnungswesen und 
bundesweite Entwicklung

Kapitel 3: Das Neuen Kommunale 
Finanzmanagement

Kapitel 4: Das NKF Netzwerk NRW

Gesamtübersicht
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1: Das Modellprojekt Doppischer Kommunalhaushalt.

„Neues Kommunales 
Finanzmanagement -
Eckpunkte der Reform“
(Broschüre des Innenminis-
teriums NRW vom Mai 1999)

Ausgangspunkt für die 
Reform des 
Haushaltsrechts in NRW

Kennzeichen und Schwächen des gegenwärtigen 
Haushaltsrechts:

� Inputorientierung

� primär Einnahmen- und Ausgabenrechnung

� nicht zeitgemäße Gliederung

� mangelnde Flexibilität
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1: Das Modellprojekt Doppischer Kommunalhaushalt.

„Neues Kommunales 
Finanzmanagement -
Eckpunkte der Reform“
(Broschüre des Innenminis-
teriums NRW vom Mai 1999)

Zehn Eckpunkte für die 
Reform

1. Unterstützung der Budgetierung

2. Eine zeitgemäße Haushaltsgliederung umsetzen

3. Steuerung durch Leistungsvorgaben verbessern

4. Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts

5. Zuordnung von Ressourcen zu Leistungen 

6. Vollständige Abbildung von Vermögen und Schulden

7. Einen systemkonformen Buchungsstil einführen 
(Doppik)

8. Basis für Berichtswesen und Controlling verbessern

9. Steuerung der Beteiligungen integrieren, 
Vereinheitlichung des Rechnungswesens im 
„Konzern Kommune“

10. Ein modernes Finanzmanagement für die Zukunft 
schaffen
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1. Der Reformprozess zum NKFG

07/1999

07/2000

07/2003

01/2004

01/2005

Modellprojekt Phase I

fünf Kommunen, Entwicklung eines Konzepts 

für ein doppisches Haushaltswesen 

Modellprojekt Phase II

sieben Kommunen, Erprobung und 
Weiterentwicklung des Konzepts 

Vorschlag an 

den Gesetzgeber

NKF Netzwerk

Erfahrungsaustausch, Umsetzungshilfen, 

Vernetzung

Gesetzgebungsverfahren 

zum NKFG

In-Kraft-Treten des NKFG
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1: Das Modellprojekt Doppischer Kommunalhaushalt.

Ziel des Modellprojekts

Rahmenbedingungen des 
Modellprojekts

Verändertes Vorgehen 
bei Reformprozessen

� Erarbeitung eines Konzepts zur landesweiten 

vollständigen Ablösung der Kameralistik durch die 

Doppik

� Schaffung einer vernetzten Reformlandschaft,

� Mitwirkung künftiger Normadressaten in der 

Konzeptionsphase anstatt Vorgaben aus der 

Landesverwaltung,

� Entwicklung von Reformvorschlägen aus der 

Erfahrung vor Ort,

� Erprobung und Öffentlichkeit schon vor Beginn des 

Gesetzgebungsverfahrens,

� Prozesssteuerung durch Externe.
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1: Das Modellprojekt Doppischer Kommunalhaushalt.

Modellprojekt in den 
Phasen I und II

� Initiator: Innenministerium NRW

� beteiligte Kommunen:

� Stadt Brühl,

� Stadt Dortmund,

� Landeshauptstadt Düsseldorf,

� Stadt Moers,

� Stadt Münster.

� Gemeinde Hiddenhausen 

� Kreis Gütersloh

� Projektsteuerung durch die Mummert Consulting AG.
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Software-
auswahl

K-IRP

SAP R/3

SAP R/3

K-IRP

DATEV

Infoma

K-IRP

Umsetzung in 
Fläche oder 
Pilotbetrieb?

Pilot

Pilot

Pilot

Pilot

Pilot

Pilot

Fläche

Parallelbetrieb 
oder doppischer 

Alleinbetrieb?

Parallelbetrieb

Alleinbetrieb

Alleinbetrieb

Alleinbetrieb

Parallelbetrieb

Parallelbetrieb

Alleinbetrieb

zentrale oder
dezentrale 

Verbuchung? 

dezentral

zentral

dezentral

zentral

zentral

dezentral

zentral

1: Phase II - Umsetzungserfahrungen in sieben Kommunen.

Düsseldorf

Dortmund

Münster

Moers

Brühl

Gütersloh

Hiddenhausen
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Kapitel 2.

� bundesweite Entwicklung: Optionsmodell der 
IMK

� Der Nordrhein-Westfälische Weg

Kapitel 2: 

Reformprojekte zum 
doppischen 
Rechnungswesen
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2: Bundesweite Entwicklung: Optionsmodell der IMK.

Ständige Konferenz der 
Innenminister und 
-senatoren der Länder 
(IMK) ®®®® Arbeitskreis 
„Kommunale Angelegen-
heiten“ ®®®® Unteraus-
schuss „Reform des 
Gemeindehaushalts-
rechts“

(Oktober 2000)

Optionsmodell der IMK:

„Die von der Ständigen Konferenz der Innenminister 

und -senatoren der Länder am 11.06.1999 

verabschiedete „Konzeption zur Reform des 
kommunalen Haushaltsrechts“ sieht vor, neben dem 

reformierten kameralistischen Haushalts- und 

Rechnungswesen ein doppisches Haushalts- und 

Rechnungssystem bereitzustellen. Den Kommunen soll 
dabei ein Wahlrecht zwischen den Buchführungsformen 

eingeräumt werden.“
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2: Kommunale Doppik in den Ländern
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2: Der Nordrhein-Westfälische Weg.

"Nordrhein-Westfalen stellt damit für die Kommunen die 

Weichen in Richtung Zukunft  - und zwar als erstes 

Bundesland. Darauf sind wir stolz. Das neue Gesetz setzt 
kaufmännische Grundsätze an die Stelle der veralteten 

Kameralistik. Städte und Gemeinden können so 

wirtschaftlicher handeln. 

Ein komplett neues Rechnungswesen gibt es nicht zum 

Nulltarif. Die Kosten für jede einzelne Gemeinde halten sich 

aber in einem überschaubaren Rahmen. Die Städte 
investieren hier in ihre Zukunft. Sie bekommen das, was sie 

sich selbst gewünscht haben: Ein leistungsfähiges, 

zukunftssicheres Rechnungswesen, das sich sehr schnell 
auszahlen wird.“

Dr. Fritz Behrens
Innenminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Dr. Fritz Behrens am 16. November 2004 in Düsseldorf 
anlässlich der Verabschiedung des NKFG durch den Landtag

In NRW ist mit dem NKFG zum 1.1.2005 eine Doppische  
Gemeindeordnung in kraft getreten.
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Kapitel 3.

3.1 Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

3.2 Das 3-Komponenten-System

3.3 Die Ergebnisrechnung

3.4 Die Finanzrechnung

3.5 Die kommunale Bilanz

3.5.1 Die Aktivseite der Bilanz

3.5.2 Die Passivseite der Bilanz

3.6 Haushaltsplanung: Der neue kommunale Haushalt

3.7 Der Haushaltsausgleich im NKF

3.8 Der Kontenrahmen für Kommunen

3.9 Der Konzernbericht

3.10 NKF und Finanzstatistik

3.11 Neuorganisation der Kasse zur Finanzbuchhaltun g

Kapitel 3: 

Das Konzept des 

Neuen Kommunalen 

Finanzmanagements
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3.1: Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Reformziele:

Umsetzungsziele:

� Darstellung des vollständigen Ressourcen-
aufkommens und Ressourcenverbrauchs,

� Darstellung des vollständigen Vermögensbestands, 

� Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung 
des Rechnungswesens im “Konzern Kommune”,

� outputorientierte Darstellung der Produkte, 

� Steuerung durch Budgets ermöglichen, 

� Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung 
und Controlling.

� praktikables und vollständiges Konzept mit 
leistbarem Aufwand,

� Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten,

� betriebswirtschaftliche Standardsoftware nutzbar 
machen.
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3.1: Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

� Die NKF-Einführung ist eine Chance Reformelemente 
des Neuen Steuerungsmodells vom Experiment zur 
Norm zu machen.

� Mittelfristig orientierte Outputsteuerung als Ziel:

� Steuerung mit Zielvorgaben, 

� Controlling von Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung 

� und doppisches Haushaltswesen nach dem NKF 

gehören zusammen. 

� Zahlreiche Muster für Kennzahlensysteme vorhanden:

� Viele kommunale Produkthaushalte in NRW,

� KGSt - IKO-Netz,

� Bertelsmann Stiftung - KiK Kommunen in Kennzah-
len / Kompass / Interkommunaler Leistungsvergleich.

NKF und politische 
Steuerung:
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3.1: Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

� Schritte zur Weiterentwicklung der Organisation, die 
mit der NKF-Einführung verbunden werden können:

� Harmonisierung und ggf. Straffung von 
Aufbauorganisation, Produktverantwortung und 
politischen Gremien (Ausschüsse).

� Zusammenfassung von Serviceleistungen in 
zentralen Dienstleistungseinheiten 
(Gebäudemanagement, Buchungsgeschäft 
einschließlich Stammdatenmanagement, 
Personalabrechnung/-administration, IT-
Unterstützung).

NKF und politische 
Steuerung:
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3.1: Normiertes und nicht-normiertes Haushaltswesen im NKF. 

� Grundsatz der Erarbeitung des NKF: 
gedankliche Trennung von normiertem 
und nicht-normiertem Haushaltswesen.

� Das nicht normierte Haushaltswesen 
ergänzt die gesetzlich festgelegten 
Elemente.

� Nicht alles, was wichtig ist, muss normiert 
werden!

� Die KLR eignet sich hervorragend für die 
Abbildung von operativen und 
individuellen (nicht normierten) Lösungen.

� Keine zwei getrennten Systeme (wie in 
der Privatwirtschaft durch das interne und 
externe Rechnungswesen früher üblich).

normiertes 
Haushaltswesen

nicht-
normiertes 

Haushaltswesen

internes
Rechnungs-

wesen

externes 
Rechnungs-

wesen
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3.1: Gestaltungsregeln des NKF.

Kommunalspezifische 
Struktur

Kaufmännisches 
Rechnungswesen als 
Referenzmodell (HGB, 
IAS,...)

Abweichung vom 
kaufmännischen 
Referenzmodell bei 
kommunalen 
Besonderheiten

� Haushaltsplan als zentrales Bindeglied

� Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach 
kommunalen Erfordernissen

� Nutzung des handelsrechtlichen Erfahrungsschatzes, z.B.: 

� Vermögen nach Anschaffungs- und Herstellungskosten 
bewerten

� Vorsichtsprinzip (Imparitätsprinzip)

� Abweichungen wenn „kommunale Besonderheiten dafür 
sprechen und kein unangemessener Systembruch 
entsteht“: z.B.

� Vereinfachte Periodisierung von Steuerforderungen,

� Erleichterungen bei der Erfassung, Inventarisierung 
und Bewertung von Vermögen.
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3.1: Das NKFG.

NKFG NRW � Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement 
für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen 
(Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG 
NRW)

� Verkündet am 24. November 2004 Gesetz- und 
Verordnungsblatt NRW Nr. 41, Seite 644 ff.

� Drei wesentliche Teile:

� Einführungsgesetz (NKFEG, regelt den Übergang in 
die Doppik)

� Änderung der GO

� Doppische Gemeindehaushaltsverordnung

� Anpassung von zahlreichen Einzelvorschriften in anderen 
Gesetzen (u.a. Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz)
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3.1: Das NKFEG.

Übergang bis 2009 bzw. 
2010 nach dem NKFEG

� Ab dem Haushaltsjahr 2009 müssen die Gemeinden und 
Gemeindeverbände die Doppik anwenden (§ 1 Abs. 1 
NKFEG).

� Spätestens zum 1.1.2009 ist eine Eröffnungsbilanz 
aufzustellen (§ 1 Abs. 2 NKFEG).

� Die Umstellung kann schrittweise erfolgen (§ 1 Abs. 3 
NKFEG).

� Zum 31.12.2010 ist erstmals ein Gesamtabschluss für den 
„Konzern Kommune“ zu erstellen (§ 2 Abs. 1 NKFEG).



Seite 23
© Projektteam Doppik c/o Innenministerium NRW

n ��������������	�
��

 n �����
�����
 n �����
�����	��
 n ��������	�������
����������
 n �����
���������
 n ��������
��������	���
 n �����
�����
 n �����
�������
 n �	�����
����	�����
 n

3.1: Die neue GO.

Der 8. Teil der GO zur 
Haushaltswirtschaft 
wurde neu gefasst.

� Struktur im Wesentlichen gleich geblieben

� Doppischer Haushaltsplan und Jahresabschluss, 
Ziele und Kennzahlen verpflichtend (§12 
GemHVO), Produktgliederung

� Neuer Haushaltsausgleich

� Sinngemäße Mitgeltung der kaufmännischen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung GoB (§
93 Abs. 1 GO)

� Bewirtschaftung neu gefasst, Budgets als Regelfall

� Kasse als Funktion beschrieben, nicht als Amt (§ 30 
GemHVO), Rahmen für den erlass örtlicher 
Regelungen vorgegeben (§ 31 GemHVO), keine 
eigene GemKVO mehr erforderlich.

� Prüfung des Jahresabschlusses weiterhin durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 101 GO)
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3.1: Geldverbrauchs- und Ressourcenverbrauchskonzept.

Aufwendungen

Erhöhung des         Minderung des
Eigenkapitals            Eigenkapitals

und künftig!

Ressourcenverbrauchskonzept

Erträge

Geldverbrauchskonzept

Einnahmen Ausgaben

Minderung des 
Geldvermögens

Erhöhung des 
Geldvermögens

bisher ...
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3.2: Das Drei-Komponenten-System.

Finanzrechnung Bilanz

Aktiva                    Passiva

Einzahlungen
./. 
Auszahlungen

Liquiditätssaldo

Ergebnisrechnung

Ergebnissaldo

Vermögen

Liquide Mittel Fremdkapital

Eigenkapital
Erträge
./. 
Aufwendungen
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3.3: Die Ergebnisrechnung.

� Ergebnisrechnung

� Teilergebnisrechnungen

auf der normierten Ebene des nach 
Produktbereichen gegliederten Haushalts

� Ergebnisplan

� Teilergebnispläne

auf der normierten Ebene des nach 
Produktbereichen gegliederten Haushalts

Rechnungskomponenten

Planungskomponenten
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3.3: Die Ergebnisrechnung: Ziele.

� Darstellung von Ressourcenaufkommen und 
Ressourcenverbrauch

� periodengerechte Abgrenzung des Erfolgs

� Ermittlung des Jahresüberschusses / -fehlbetrags

Die Ergebnisrechnung ist 
aus der handels-
rechtlichen Gewinn- und 
Verlustrechnung 
abgeleitet
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3.3: Die Ergebnisrechnung (Schema).

� Aufstellung in Staffelform, 
um den Ausweis von 
Zwischensummen zu 
ermöglichen.

� Gesamtkostenverfahren

� Bruttoprinzip

1. + Ordentliche Erträge
2. ./. Ordentliche Aufwendungen

3. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

4. + Finanzerträge
5. ./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6. = Finanzergebnis

7. = Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)

8. + Außerordentliche Erträge
9. ./. Außerordentliche Aufwendungen

10. = Außerordentliches Ergebnis

11. = Jahresergebnis (7 + 10)
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3.3: Die Teilergebnisrechnung (Schema).

� Ergebnisrechnung und 
Teilergebnisrechnung folgen 
demselben Schema. 

� Steuereinnahmen werden 
zentral in einem „Produkt-
bereich 61 Allgemeine 
Finanzwirtschaft“ erfasst.

� Die Teilergebnisrechnung weist 
zusätzlich noch Erträge und 
Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen auf.

7. Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)
10. + Außerordentliches Jahresergebnis

11. = Jahresergebnis (7 + 10) vor Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen

12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
13. ./. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

14. = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung des Produktbereichs XXX
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3.4: Die Finanzrechnung.

� Finanzplan

� Teilfinanzpläne

auf der normierten Ebene des Haushalts als 
Ermächtigung für investive Einzahlungen und 
Auszahlungen

� Finanzrechnung

� Teilfinanzrechnungen

auf der normierten Ebene des Haushalts als 
Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Planungskomponenten

Rechnungskomponenten
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3.4: Die Finanzrechnung: Ziele.

� Darstellung der Finanzierungsquellen 
(Mittelherkunft und Mittelverwendung)

� Darstellung der Veränderungen des 
Zahlungsmittelbestandes

� Steuerungsinstrument für das Finanzmanagement

� Ermächtigung der investiven Ein- und Auszahlungen 
über den Finanzplan

� Keine Liquiditätssteuerung über die Finanzrechnung 
(gesondertes Steuerungsinstrumentarium 
notwendig)

� Keine Ermächtigung der konsumtiven Ein- und 
Auszahlungen (Ermächtigung im Ergebnisplan)

� Bedienung der Finanzstatistik ist kein primäres Ziel

Ziele der Finanzrechnung:

Hingegen sind keine Ziele: 
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3.4: Die Finanzrechnung: Ziele.

� Die Kommune schafft im März ein 
Auto an. 

� Kaufpreis: EUR 20.000,-

� Nutzungsdauer 10 Jahre

� In der Ergebnisrechnung wird 
-dem Ressourcen-
verbrauchskonzept
entsprechend- nur 
die Abschreibung 
für das erste Jahr 
als „Verbrauch“
verbucht

Teilergebnisrechnung

Erträge
...
....
Aufwendungen
...

Abschreibungen 2.000,-

Beispiel für die Notwendigkeit 

der Finanzrechnung:

� Die Ermächtigung, die Investition zu 
tätigen und den Kaufpreis 
auszugeben, kann nur aus der 
Finanzrechnung kommen

� Dort wird die Investitionssumme im 
Jahr des Kaufs 
nachgewiesen Teilfinanzrechnung

...
Maßnahme Auto:

Auszahlung 20.000,-
...
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3.4: Die Finanzrechnung: Anforderungen.

Aus den Zielen der Finanzrechnung ergeben sich 
folgende Anforderungen an den Detaillierungsgrad:

� Maßnahmenscharfe Darstellung der Investitionsein-
und -auszahlungen nach Produktbereichen 
(oberhalb einer sinnvollen Wertgrenze).

� Überblick über alle investiven und konsumtiven 
Einzahlungen und Auszahlungen nach 
Zahlungsarten auf Gesamtebene.

� Keine Darstellung der konsumtiven Zahlungen auf 
Produktbereichsebene

� Keine unterjährige Verfügbarkeitskontrolle

Anforderungen an den 
Detaillierungsgrad der 
Finanzrechung und den 
Finanzplan:

Keine Anforderungen:
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3.4: Die Finanzrechnung (Schema).

� Die Finanzrechnung ist 
integrierter Bestandteil des 
3-Komponenten-Systems.

� Aufstellung in Staffelform, 
um den Ausweis von 
Zwischensalden zu 
ermöglichen.

1. + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. ./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. = Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. + Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5. ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6. = Cash Flow aus Investitionstätigkeit

7. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)

8. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen

9. ./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 
Investitionen

10. = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

11. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 
(7 + 10)

12. + Anfangsbestand an Finanzmitteln
13. .+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

15. = Endbestand an Finanzmitteln
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3.4: Die Teilfinanzrechnung (Schema).

� Teilfinanzrechnungen auf 
der normierten Ebene

� Detaillierte, maßnahmen-
bezogene Darstellung der 
Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit

� Die Summe aller 
Teilfinanzrechnungen ergibt 
den Cash Flow aus 
Investitionstätigkeit

� Angabe der Ein- und 
Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungs-
tätigkeit nicht erforderlich

Teilfinanzrechnung des Produktbereichs XXX

1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5. +Sonstige Investitionseinzahlungen

6. Summe Einzahlungen

7. ./. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

8. ./. Auszahlungen für Baumaßnahmen
9. ./. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
10. ./. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11. ./. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12. ./. Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen

13. Summe Auszahlungen

14. = Saldo Investitionstätigkeit des Produktbereichs
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3.5: Die kommunale Bilanz: Ziele.

Ziele � Darstellung der kommunalen Vermögens- und 
Schuldensituation

� Vermögensbestand

� Vermögensstruktur

� Schuldenbestand

� Finanzierungsstruktur

� Eigenkapital

� Nachweis eines „Substanzverzehrs“

� Datengrundlage für die Abbildung des 
Ressourcenverbrauchs
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3.5: Die kommunale Bilanz (Überblick).

Kommunale Bilanz

Aktiva                                                          Passiva

1. Anlagevermögen:
1.1 Immaterielle 

Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.3 Finanzanlagen

2. Umlaufvermögen:
2.1 Vorräte
2.2 Forderungen, sonstige 

Vermögensgegenstände
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

(4. nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag)

1. Eigenkapital:
1.1 Allgemeine Rücklagen
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag

2. Sonderposten

3. Rückstellungen

4. Verbindlichkeiten

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten



Seite 38
© Projektteam Doppik c/o Innenministerium NRW

n ��������������	�
��

 n �����
�����
 n �����
�����	��
 n ��������	�������
����������
 n �����
���������
 n ��������
��������	���
 n �����
�����
 n �����
�������
 n �	�����
����	�����
 n

3.5: Die kommunale Bilanz: Besonderheiten im Überblick.

Besonderheiten der 
Aktivseite

Besonderheiten der 
Passivseite

� detaillierte Gliederung der Sachanlagen nach kommunalen 
Verwendungsbereichen

� Gliederung der „Konzernunternehmen“ nach der Art ihrer 

Bindung an die Konzernmutter

� Gliederung der Forderungen nach öffentlich-rechtlichem 

oder privatem Schuldner sowie nach der Konzernstruktur

� kein Ausweis von festem Eigenkapital („Gezeichnetes 

Kapital“)

� Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und 
Gebührenausgleich

� separater Ausweis von Pensions- und 

Aufwandsrückstellungen

� Differenzierung der Kreditverbindlichkeiten nach 

öffentlichem und privatem Darlehensgeber sowie 

Konzernunternehmen
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3.5.1: Die Aktivseite der Bilanz: Sachanlagen (Auszug).

1. Anlagevermögen
...
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.1 Ackerland
1.2.1.1 Wald, Forsten
1.2.1.1 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.1 Schulen
1.2.2.1 Wohnbauten
1.2.2.1 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.1 Brücken und Tunnel
1.2.3.1 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen
1.2.3.1 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.1 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen
1.2.3.1 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
... 

Die Struktur des Sachan-
lagevermögens hat keine 
Trennung in „veräußerbares“
und „nicht veräußerbares 
Vermögen“. 

Stattdessen ist eine 
Gliederung nach kommunalen 
Verwendungsbereichen 
vorgesehen.

Dies hat folgende Vorteile:

1. Die politischen 
Abgrenzungsprobleme 
entfallen.

2. Durch die sachliche 
Gliederung wird trotzdem 
deutlich, welches Vermögen 
eher veräußerbar ist.
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3.5.1: Die kommunale Bilanz: Vermögensbewertung.

Alternativen der 
Vermögensbewertung

� Kontinuierliche Neubewertung nach Zeitwerten      
(KGSt Bericht 7/97)

� Bewertung von „Verwaltungsvermögen“ nach 
Anschaffungs- und Herstellungskosten;      
kontinuierliche Neubewertung bei „veräußerbarem 
Vermögen“
(Speyerer Verfahren)

� einmalige Neubewertung nach aktuellen Maßstäben in 
der Eröffnungsbilanz („vorsichtig geschätzter Zeitwert“); 
anschließend Bewertung nach Anschaffungs- und 
Herstellungskosten (NKFG, beschrieben in der NKF-
Dokumentation)



Seite 41
© Projektteam Doppik c/o Innenministerium NRW

n ��������������	�
��

 n �����
�����
 n �����
�����	��
 n ��������	�������
����������
 n �����
���������
 n ��������
��������	���
 n �����
�����
 n �����
�������
 n �	�����
����	�����
 n

3.5.1: Die kommunale Bilanz: Vermögensbewertung.

Einmalige Bewertung zu AK / HK:

� Wirtschaftlichkeit

� Willkürfreiheit

Kontinuierliche Neubewertung:

� Aktualität

� Transparenz

Zielkonflikt bei der 
Vermögensbewertung
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3.5.1: Die kommunale Bilanz: Vermögensbewertung.

Bewertung zu AK / HK

Vorteile

Probleme

Im NKF werden die Vermögensgegenstände, die nach 

dem Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung angeschafft 

oder hergestellt werden, zu AK/HK bewertet.

geringerer Aufwand bei der Datenpflege

Minimierung der Bewertungsspielräume

zutreffende Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Übereinstimmung mit den Bewertungsverfahren in 

Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Zulassung stiller Reserven

in NRW i.d.R. keine Übereinstimmung mit 

Gebührenkalkulationen 

zur Gewährleistung der Substanzerhaltung sind i.d.R. 

„Gewinne“ erforderlich

+

+

+

+

–

–

–
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3.5.1: Die Eröffnungsbilanz.

Leitmotive zur Aufstellung 
der Eröffnungsbilanz bei 
der Umstellung auf die 
Doppik:

Orientierung an 
bestehenden Konzepten 
(HGB / DMBilG),

Berücksichtigung 
kommunalspezifischer 
Besonderheiten,

zusätzliche 
Vereinfachungsverfahren.

� Einmalige Neubewertung des Vermögens zu „vorsichtig 
geschätzten Zeitwerten“ (HGB / DMBilG)

� Hohe Bedeutung, da Ressourcenverbrauch und 
-aufkommen für folgende Jahre beeinflusst werden

� Zügige und in der Grundausrichtung konsistente 
Bewertung

� Zulassung von Verfahren zur Vereinfachung der 
Erstbewertung u.a. durch

� Festbewertung (§ 240 III HGB)

� Gruppenbewertung (§ 240 IV HGB)

� vereinfachte Wertermittlung für kommunal-
nutzungsorientierte Gebäude

� Indexbewertung bei Infrastrukturvermögen

� Die Grundsätze der Erstbewertung und die 
dazugehörigen Bewertungsverfahren sind in der NKF-
Dokumentation detailliert dargestellt. Hierdurch 
verringerter Aufwand bei Durchführung und landesweite 
Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit
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3.5.2: Die Passivseite der Bilanz: Eigenkapital.

� Allgemeine Rücklage 

= Saldogröße (Aktiva ./. übrige Passivposten)

� Sonderrücklagen: 

� Pflichtige Rücklagen wie z.B. für nicht 
ergebniswirksame erhaltene Zuschüsse

� Ausgleichsrücklage 

= Einmalig bei der Eröffnungsbilanzierung vom 
Eigenkapital abgesetzt, 

= dauerhaft Nutzbar, um Überschüsse 
einzustellen und zu entnehmen (maximal bis 
zur zulässigen Höhe in der Eröffnungsbilanz, 

§ 75 Abs. 3 GO)

� Jahresüberschuss / -fehlbetrag

= Gegenbuchungsposition beim Abschluss der 
Ergebnisrechnung

1. Eigenkapital:

1.1 Allgemeine Rücklagen

1.2 Sonderrücklagen

1.3 Ausgleichsrücklage

1.4 Jahresüberschuss / 
-fehlbetrag
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3.5.2: Die Passivseite der Bilanz: Ausgleichsrücklage.

� Die Ausgleichsrücklage dient als Puffer zum 
Ausgleich von Überschüssen und Defiziten der 
Ergebnisrechnung (§ 75 Abs. 2 GO).

� Gleichzeitig erlaubt sie einen begrenzten 
Eigenkapitalabbau.

� In der Übergangszeit können dadurch auch 
Mehrbelastungen aus der Doppik abgefedert 
werden. 

� Sie wird bei der Eröffnungsbilanzierung 
gebildet in Höhe von maximal:

� 1/3 des Eigenkapitals, höchstens jedoch:

� 1/3 der Einnahmen aus Steuereinnahmen 
und allgemeinen Umlagen der Vorjahre. 

� Sie kann später bis zu dieser Höhe durch 
Überschüsse aufgefüllt werden.
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3.5.2: Die Passivseite der Bilanz: Pensionsrückstellungen.

� Pensionsrückstellungen:

� für Alt- und Neuzusagen

� kein Wahlrecht hinsichtlich der Altzusagen

� Ermittlung durch versicherungsmathematisches 
Gutachten

� ratierliche Ansammlung

� Barwert der Pensionszahlungen bei 
Pensionsbeginn berechnet mit 5%

� Teilwertverfahren

3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Rückstellungen für 

Deponien und Altlasten 
3.2 Instandhaltungsrück-

stellungen
3.3 Sonstige Rückstellungen 

nach § 36 Abs. 4 und 5 
GemHVO
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3.5.2: Pensionsrückstellungen: Prinzip.

� Die Rückstellungen sind „Ansparraten“. 

� Jedes Jahr wird soviel zurückgelegt, dass am Ende 
der Dienstzeit eine Summe (Barwert) zur Verfügung 
steht (z.B. 0,7 Mio. EUR), die nach heutigem Stand 
rechnerisch reicht, um die Pension lebenslang 
auszuzahlen.  

� Es ist eine Verzinsung der Ansparraten von 5% zu 
unterstellen (§36 Abs. 1 GemHVO).

Barwert der 
Pensionsverpflichtung
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3.5.2: Pensionsrückstellungen: Praxis.

� Die Rückstellungen für bisher erworbenen Ansprüche 
müssen von der Kommune nicht „verdient“ werden. 
Sie belasten die Ergebnisrechnung nicht. 

� Für vorhandene Ansprüche wird in die 
Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eine 
Rückstellung eingestellt.

� Dieser Rückstellung steht auf der Aktivseite das 
vorhandene Vermögen gegenüber (Grundstücke, 
Gebäude etc.). 

� Die Rückstellung mindert das Eigenkapital. 

� Die Pensionszahlungen verursachen keinen 
Aufwand. Sie werden aus der Auflösung der zuvor 
gemachten Rückstellungen „gespeist“. 

� Buchhalterisch steht dem Aufwand ein Ertrag aus der 
Auflösung der Rückstellung gegenüber.

� In der Praxis werden sich allerdings Abweichungen 
bei den Beträgen ergeben, da die Rückstellungen 
nach standardisierten Regeln im Voraus berechnet 
werden.

Zum Zeitpunkt der 
Eröffnungsbilanz 
vorhandene 
Pensionsansprüche 
belasten den 
Haushaltsausgleich nicht

Vereinfachend 
dargestellt:

Die Pensionszahlungen 
werden künftig aus dem 
„Topf“ der  Rück-
stellungen geleistet
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3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Rückstellungen für 

Deponien und Altlasten 
3.2 Instandhaltungsrück-

stellungen
3.3 Sonstige Rückstellungen 

nach § 36 Abs. 4 und 5 
GemHVO

3.5.2: Die Passivseite der Bilanz: Aufwandsrückstellungen.

� Aufwandsrückstellungen für Instandhaltungen

= eine Verpflichtung gegen sich selbst

� Passivierungspflicht nach § 36 Abs. 3 GemHVO 
(abweichend vom HGB)

� inhaltliche Beschränkung:

� bisher unterlassen

� Nachholung hinreichend konkret 
beabsichtigt

� einzeln bestimmt, wertmäßig beziffert
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3.5.2: Aufwandsrückstellungen: Beispiel.

Rückstellungen für 
unterlassene 
Instandhaltung

� Wiederkehrende Instandsetzungsmaßnahmen, Wartung 

und Inspektion von Gegenständen des 

Anlagevermögens,

� keine wertverbessernden Maßnahmen,

� Kriterium der Realisierungswahrscheinlichkeit für die 

Bildung der Rückstellung ausschlaggebend:

� Rückstellung nur, wenn die 
Instandhaltungsmaßnahme im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten der Kommune 
realistischer Weise nachgeholt wird, 

� ansonsten ist eine außerplanmäßige 
Abschreibung auf den Anlagegegenstand zu 
prüfen.
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3.6: Der Neue Kommunale Haushalt: Übersicht. 
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3.6: Inhalte einer Haushaltsseite im NKF.

Pflichtangaben dem Grunde und 

der Art nach:

� Aufwendungen und Erträge

� investive Ein- und Auszahlungen 

nach Einzelmaßnahmen

� sonstige investive Maßnahmen

� Stellenplan

Pflichtangaben dem Grunde nach

(individuelle Ausgestaltung der 

Kommunen):

� Darstellung des sachlichen Inhalts des 

Produktbereichs

� quantitative und qualitative Kennzahlen

� Ziele
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3.6: Muster Haushaltsseite.

Individuelle Produktangaben

Ermächtigungsteil 
Ergebnisrechnung

Maßnahmenbezogene 
Ermächtigungen

investive Einzahlungen und 
Auszahlungen

Auszug Stellenplan

individuelle Angaben zu 
Leistungsmengen, Kennzahlen, 

Ziele, Zielvereinbarungen

Haushaltsplan: 2006
Produktbereich: Gesundheit 

Verantwortliche Beigeordnete: 
Frau Dr. Mustermann
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3.6: Zeitreihe der Planungskomponenten.

Ergebnisplan
bzw.

Finanzplan
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Zeitreihe der Planungskomponenten:

� Integration der mittelfristigen 
Finanzplanung

� Stärkung der zukunftsorientierten 
Planung

� leistbar durch begrenzte Anzahl der 
zu beplanenden „Haushaltsstellen“
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3.6: Zeitreihe der Rechnungskomponenten.

Ergebnisrechnung
bzw.

Finanzrechnung
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Zeitreihe der Rechnungskomponenten:

Der „fortgeschriebene Ansatz“ enthält übertragene Er mächtigungen und 
Veränderungen aufgrund von Nachtragshaushalten.
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3.6: Haushaltsgliederung im NKF.

Haushaltsgliederung im 
NKF

� Die normierte Mindestgliederung des Haushalts ist 

die Produktbereichsebene.

� Die normierte Produktbereichsgliederung ersetzt die 
Gliederungsvorschrift.

� Die Grenzen der normierten Produktbereiche sind 

inhaltlich festgelegt, eine Untergliederung in 
Produktgruppen und Produkte kann jede  Kommunen 

individuell vornehmen.

� Die Produktbereiche orientieren sich an bestehenden 
Konzepten (z.B. aus mehreren Städten in NRW oder 

Baden-Württemberg, KGSt, Saarland u.a.).
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3.6: Haushaltsgliederung im NKF.

Haushaltsgliederung 
nach Produktbereichen 

Zusätzliche 
Darstellungen können 
einer organisatorischen 
Gliederung folgen

Ermächtigung auf der 
untersten dargestellten 
Ebene

� Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne sind pflichtig für 

die 27 Produktbereiche in numerischer Reihenfolge 

aufzustellen.

� Zusätzlich kann eine Kommune freiwillig Teilergebnis-

und -finanzpläne auf Produktgruppen- und / oder 

Produktebene aufstellen. Die Reihenfolge kann dann 
einer organisatorischen Gliederung folgen.

� Für jede Produktgruppe bzw. jedes Produkt muss die 

Angabe des zugehörigen Produktbereichs erfolgen, auf 
eine eindeutige Zuordnung muss geachtet werden.

� Ermächtigungsebene ist die unterste dargestellte 

Ebene. Deckungsbeziehungen darüber hinaus sind 

weiterhin möglich.

� Ziele, Kennzahlen, Stellenplanauszug und 

Investitionsmaßnahmen werden auf der untersten 

dargestellten Ebene angegeben.
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3.6: Mindestgliederung des Haushalts (normierte Ebene).

(01) Innere Verwaltung

(02) Sicherheit und Ordnung

(03) Schulträgeraufgaben

(04) Kultur und Wissenschaft

(05) Soziale Leistungen

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

(07) Gesundheitsdienste

(08) Sportförderung

(09) Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen

(10) Bauen und Wohnen

(11) Ver- und Entsorgung

(12) Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

(13) Natur- und Landschaftspflege

(14) Umweltschutz

(15) Wirtschaft und Tourismus

(16) Allgemeine Finanzwirtschaft

(17) Stiftungen
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3.6: Der Produktrahmen im NKF.

Jede Kommune kann nach eigenen Steuerungsbedürfnissen die 
Mindestgliederung des Haushalts weiter untergliedern. 

Die weitere 
Untergliederung 
ist der Kommune 
freigestellt, der 
Produktrahmen ist 
insoweit nur eine 
Empfehlung

Produktbereich (z.B. 11 Innere Verwaltung)Produktbereich (z.B. 11 Innere Verwaltung)

Produktgruppe
(02 Verwaltungs-

führung)

Produktgruppe
(02 Verwaltungs-

führung)

Produktgruppe
(03 Gleich-
stellung)

Produktgruppe
(03 Gleich-
stellung)

Produktgruppe
(01 Politische 

Gremien)

Produktgruppe
(01 Politische 

Gremien)
. . .. . .

Mindest-
gliederung
Haushalt

kommunal-
spezifische
Darstellung

• Die freiwillige Untergliederung muss zu der Mindestgliederung des 
Haushalts aggregierbar sein.

• Die „Außengrenzen“ der normierten Blöcke müssen deutlich sein. 
• Auf diese Weise können die Blöcke der Mindestgliederung bei 

Bedarf landesweit vergleichbar aufbereitet werden.
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3.6: NKF und Neues Steuerungsmodell.

� Das NKF legt den normierten Teil des neuen 

Haushaltswesens fest.

� Die Bestandteile des Neuen Steuerungsmodells sind 

als nicht-normierter Teil des Haushaltswesens mit 

dem NKF kompatibel.

� Das NKF entspricht einem „offenen Betriebssystem“, 

das verschiedene Lösungen 

für die nicht-normierten 

Bestandteile anbietet 

bzw. ermöglicht. NKF

Budgetierung

KLR

Controlling

K
on

tr
ak

te

Qualitäten
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3.6: Budgetierung.

NKF und Budgetierung:

� Der neue Haushaltsplan wird deutlich weniger Haushaltsstellen haben 
(z.B. nur 2.000 statt 10.000 wie in einem klassischen kameralen Haushalt)

� Dies ist bereits ein Schritt in Richtung Budget

Kommunale Konzepte können umgesetzt werden. 
Drei Beispiele: 

1. Flexibilisierung durch Bewirtschaftungsregeln

� Durch Bewirtschaftungsregeln kann die Flexibilität erhöht werden, die 
Produktbereiche des Haushalts können Organisationseinheiten 
zugewiesen werden 

2. Budgetierung von Produkten

� Eine Aufgliederung der normierten Blöcke in Produktgruppen oder 
Produkte kann vorgenommen werden

� Die Produktbudgets können flexibel zu organisationsbezogenen Budgets 
zusammengefasst werden

3. Operative Planung und Steuerung in der KLR mit 
Überleitung in den Haushalt

� Bei weitgehend aufwandsgleichem Kostenbegriff kann in der KLR (z.B. in 
der Kostenstellenrechnung) geplant und budgetiert werden.
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3.7: Bewirtschaftungsgrundsätze im neuen Haushalt.

Bewirtschaftungs-
grundsätze
(§ 23 GemHVO):

� Das Budget soll zum Regelfall werden. 

� Deckungsfähigkeit

� auf Basis von Aufwendungen und Erträgen,

� der Saldo des Gesamtfinanzplans darf dabei nicht 
verschlechtert werden.

� Übertragbarkeit von Aufwandsermächtigungen

� wenn noch kein Aufwand im kaufmännischen Sinn 
entstanden ist: Übertragung der Ermächtigung in 
Ergebnis- und Finanzrechnung

� Ansonsten: Bildung einer Verbindlichkeit / Rückstellung; 

damit automatisch Übertragung in der Finanzrechnung
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3.7: Haushaltsausgleich.

Der Haushaltsausgleich im NKF könnte an verschieden en Größen ansetzen:

Nicht negatives Eigenkapital:

� berücksichtigt die 
Verschuldungssituation der 
Kommune

� eine für alle Kommunen richtige 
Mindesteigenkapitalquote > 0 
lässt sich nicht festgelegen

Ausgeglichene Ergebnisrechnung:

� Berücksichtigung des 
Ressourcenverbrauchs

� nominelle Substanzerhaltung

� intergenerative Gerechtigkeit

Ausgeglichene Finanzrechnung:

� keine Berücksichtigung des 
Ressourcenverbrauchs

� daher nicht geeignet

Finanzrechnung Bilanz

Aktiva          Passiva

Einzahlungen
./.
Auszahlungen

Liquiditätssaldo

Ergebnisrechnung

Ergebnissaldo

Vermögen

Liquide Mittel Fremdkapital

Eigenkapital
Erträge
./. 
Aufwendungen
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Basis des 
Haushaltsausgleichs:

� Der neue Haushalt stellt mehr Informationen zur 
Verfügung als der kamerale Haushalt:

� Informationen über die Vermögens- und 
Schuldensituation sowie die Eigenkapitalausstattung 
der Kommune

� Informationen über den Ressourcenverbrauch

� diese neuen Informationen müssen in die Definition des 
Haushaltsausgleichs einbezogen werden

� Eine Kommune mit hoher Eigenkapitalausstattung muss 
anders behandelt werden als eine Kommune mit niedriger 
Eigenkapitalausstattung.

3.7: Haushaltsausgleich.
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3.7: Haushaltsausgleich.

Die Definition des Haushaltsausgleichs in § 75 GO 

� Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der 

Ergebnisplan ausgeglichen ist (Ertrag ³³³³ Aufwand)

� Der Haushalt gilt als ausgeglichen , wenn 

Fehlbedarfe/-beträge durch die Ausgleichsrücklage 
gedeckt werden können.

� Eine Gemeinde darf sich nicht überschulden. 

Überschuldung liegt vor, wenn das Eigenkapital 

aufgebraucht ist. 
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3.7: Haushaltsausgleich.

Aufsichtsrechtliche Folgen:

� ausgeglichener Ergebnisplan (Ertrag ³ Aufwand): 

� Anzeigepflicht

� unausgeglichener Ergebnisplan (Ertrag < Aufwand):

� keine aufsichtsrechtlichen Konsequenzen, wenn 
ein Einsatz von Mitteln der Ausgleichrücklage  zur 
Defizitabdeckung erfolgt 

� Genehmigungspflicht, wenn die allgemeine 
Rücklage angegriffen werden muss

� Haushaltssicherungskonzept, wenn 
– die allgemeine Rücklage in einem Jahr um mehr als 

ein Viertel verringert wird oder 

– in zwei Jahren um jeweils mehr als 5% verringert wird

– innerhalb des Finanzplanungszeitraums die 
allgemeine Rücklage aufgebraucht wird
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3.7: Haushaltsausgleich: Abschreibungen.

Erschweren 
Abschreibungen den 
Haushaltsausgleich?

� Abschreibungen haben eine nivellierende Wirkung auf die 
Belastung des Haushalts.

� Abschreibungen belasten das Jahresergebnis nicht mehr als 
Investitionen im kameralen Vermögenshaushalt (sondern 
höchstens in anderen Perioden).

� Abschreibungen belasten den Haushaltsausgleich im NKF nur 
dann zusätzlich, wenn entweder

� das Investitionsvolumen über einen längeren Zeitraum sinkt

� der kamerale Haushaltsausgleich durch eine zu lange Til-
gungsdauer von Krediten (über den Umweg der dann gerin-
gen Mindestzuführung) vorher „künstlich“ entlastet wurde

� oder wenn Investitionen aus „angesparten“ Eigenmitteln 
finanziert werden.

� Bei konstantem Investitionsverhalten und einer insgesamt zeitlich 
kongruenten Finanzierung von Investitionen sowie hohem 
Fremdfinanzierungsanteil entsprechen die doppischen 
Abschreibungen den kameralen Tilgungen für 
Investitionsausgaben.

?
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3.7: Haushaltsausgleich: Rückstellungen.

Pensionsrückstellungen:

� Die vorhandenen Pensionsansprüche belasten die 
Eröffnungsbilanz, aber nicht den Haushaltsausgleich.

� Nur die in jedem Jahr neu zurückzustellenden Beträge fließen 
in den Haushaltsausgleich ein.

� Die Pensionszahlungen belasten den Haushaltsausgleich 
nicht, weil sie durch Auflösung der Rückstellung in der Bilanz 
gedeckt werden.

� Pensionsrückstellungen sind dann schwerer zu erwirtschaften, 
wenn die Versorgungsbezüge der zukünftigen 
Pensionsempfänger höher sind als die der heutigen 
Pensionsempfänger.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

� Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ziehen 
Aufwendungen zeitlich vor, weil sie der Periode der 
Verursachung zugeordnet werden. 

� Sie belasten also den heutigen, nicht aber zukünftige Haushalte.

?

Erschweren 
Rückstellungen den 
Haushaltsausgleich?
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3.8: Der Kontenrahmen für Kommunen (KR-K).

Aktiva Ergebnis-
rechnung

Finanz-
rechnung KLR
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3.9: Der Konzernbericht.

� Konzernbilanz und Konzernergebnisrechnung

� Gesamtüberblick über Vermögen und 
Schulden der Kommune

� Gesamtergebnis des „Konzerns Kommune“

Bestandteile und Ziele der Berichterstattung über d en „Konzern Kommune“

Konzernbericht

� perspektivische Darstellung 
der Konzernentwicklung

� Übersicht der Konzernstruktur

� Einzeldarstellung aller Beteiligungen

� Angaben über die Erfüllung des 
öffentlichen Zwecks

1. Gesamtabschluss
(§ 116 GO)

3. Beteiligungsbericht
(§ 117 GO)

2. Gesamtlagebericht
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3.9. Der Konzernbericht.

� Verpflichtung grundsätzlich für alle Kommunen

� Der Konsolidierungskreis umfasst alle Beteiligungen, 
an denen die Kommune einen beherrschenden 
Einfluss hat (i.d.R. Beteiligung > 50%).

� Vollkonsolidierung bei Beteiligungen > 50%

� Equity-Methode bei Beteiligungen von 20 - 50%

Pflicht zur Konzern-
rechnungslegung

Konsolidierungskreis

Konsolidierungs-
methode
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3.10: Finanzstatistik.

� Bereitstellung der notwendigen Zahlungsdaten 
für die überörtliche Finanzstatistik und die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)

� Überleitung der Sachkonten in die Gruppierung

� Überleitung der Produktbereiche in die 
Gliederung

� inhaltliche und methodische Neustrukturierung 
auf Basis von Aufwänden und Erträgen und 
bilanziellem Vermögen und Schulden

Anforderung der 
Finanzstatistik

Zur Zeit:

Erfüllung der 
Anforderungen durch 
Überleitungstabellen

Perspektive:

Reformierung des 
statistischen 
Finanzberichtssystems
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3.11: Neuorganisation der Kasse zur Finanzbuchhaltung.

Die heutige Gemeinde-
kasse kann zur  Finanz-
buchhaltung weiterent-
wickelt werden.

� Die Finanzbuchhaltung besteht aus 
Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

� Wenige zentrale Grundsätze und örtliche 
Regelungen ersetzen starre Detailvorschriften des 
alten Kassenrechts

� Über die zentrale oder dezentrale Organisation der 
Finanzbuchhaltung entscheidet die Kommune

Finanzbuchhaltung

Geschäftsbuchführung Zahlungsabwicklung
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� Detaillierte Prozessbeschreibungen und 
Aufgabendefinitionen für die 
Geschäftsbuchführung und die 
Zahlungsabwicklung vereinfachen den 
Übergang der heutigen Gemeindekasse.

� Im NKF vereinfachen sich doppische 
„Abstimmungen“ gegenüber früheren 
kameralen „Abschlüssen“.

� Die erstellten Grundsätze der Buchführung, 
der Zahlungsabwicklung, der Organisation 
und der örtlichen Regelungen bilden den 
Mindestrahmen für die individuelle 
Ausgestaltung in der Kommune und 
ersetzen starre Detailvorschriften im Gesetz 
bzw. in der Verordnung.

3.11: Neuorganisation der Kasse zur Finanzbuchhaltung.

Geschäftsvorfall

Beleg

Belegprüfung

Vorkontierung

Nebenbucheintrag

Grundbucheintrag

Hauptbucheintrag

Abschlussbuchungen

Jahresabschluss

Aufbewahrung / Ablage

Muster Arbeitsschritte 
Geschäftsbuchführung
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Kapitel 4.

� Angebote des Netzwerks

� Projektstart in der Kommune

� Fazit

Kapitel 4:

Das NKF Netzwerk 

NRW
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4: Aktivitäten des Netzwerks

� Unter der Düsseldorfer Telefonnummer
0211 / 38 54 67 - 80 80

ist die Hotline von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12:30 
Uhr und von 13 bis 15 Uhr geschaltet. Am Freitag ist die 
Hotline von 9 bis 13 Uhr geschaltet.

� Alternativ: Fragen an die Hotline per e-Mail unter 
netzwerk@neues-kommunales-finanzmanagement.de

� Unter www.neues-kommunales-finanzmanagement.de
kann ein Newsletter (etwa 8 Ausgaben pro Jahr) abonniert 
werden

Hotline

e-Mail

Newsletter
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4: Aktivitäten des Netzwerks

� Unter der o.g. Internetadresse gibt es Erfahrungsberichte, 
Downloads und Links zum NKF

� Das Netzwerk führt 2004 bis 2006 insgesamt 12 regionale 
Veranstaltungen in den Regierungsbezirken zu 
Schwerpunktthemen durch. Termine und Anmeldung im 
Internet

� Laufend arbeitet das Netzwerk an Ideen, wie der 
Erfahrungsaustausch in NRW gefördert werden kann.

Internet

Veranstaltungen

Weitere Angebot
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4: Projektstart in einer Kommune

1. Der Verwaltungsvorstand muss den Start-
schuss geben. Ein frühzeitiger Start spart 
Geld.

2. Inhaltliche Reformziele definieren, denn 
der Wechsel des Buchungsstils allein 
reicht nicht.

3. Zentrales Projektteam einrichten (am 
besten mit einer Vollzeit-Projektleitungs-
stelle). 

4. Politik frühzeitig einbeziehen.

5. Musterseiten des neuen Haushalts 
erarbeiten (und dabei alle Gestaltungs-
spielräume ausfüllen). 

6. Ein betriebswirtschaftliches 
Gesamtkonzept aufschreiben. 

7. Frühzeitig Sachverstand an Bord holen: 
Mitarbeiter schulen, EDV auswählen und 
EDV-Beratungskapazität 

8. Einführungsstrategie festlegen und 
Prozess planen (häufig am besten: 
Umstellung in mehreren Wellen). 

9. Zentrale Finanzbuchhaltung als neues Amt 
einrichten durch Zusammenlegung von 
Kämmerei, Kasse und dezentralen 
Buchungsstellen.

10.Verwaltungsorganisation, Ausschuss-
struktur und Produktbereiche mit Budgets 
sowie Haushaltsgliederung gemeinsam 
entwickeln.

Wie starte ich ein Projekt zur Doppik-Einführung? 

Zehn Tipps aus dem Modellprojekt:
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Fazit.

� Das Neue Kommunale Finanzmanagement ist das 
fachlich fundierteste, vollständigste und 
praxisbezogenste Konzept zur Einführung eines 
doppischen Kommunalhaushalts, das zur Zeit in der 
Bundesrepublik vorliegt.

� Mit der Praxiserprobung ist sichergestellt, dass 
fachliche Ungereimtheiten rechtzeitig erkannt und 
gelöst wurden, so dass das Gesetzgebungsverfahren 
in NRW auf einem ausgereiften Konzept basieren 
konnte.

� Die Entscheidung des Gesetzgebers in NRW ist im 
November 2004 gefallen. Die Doppik kommt.

� Seit dem 1.1.2005 gilt in NRW die neue 
GO/GemHVO. Zum 1.1.2009 muss die 
Bewirtschaftung des neuen doppischen Haushalts 
beginnen. Zwei Jahre später ist der Gesamt-
abschluss für den „Konzern Kommune“ aufzustellen.



Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.

Stadt Brühl

Stadt Dortmund

Landeshauptstadt
Düsseldorf

Kreis
GüterslohGemeinde

Hiddenhausen

Stadt Moers

Stadt Münster

Innenministerium
Nordrhein Westfalen


